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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

Wi - Fz - U - Vk 

zu Punkt … der 997. Sitzung des Bundesrates am 27. November 2020

Entschließung des Bundesrates zur Schaffung eines 
Rechtsrahmens für eine Wasserstoffwirtschaft

- Antrag der Länder Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern -

A 

Der federführende Wirtschaftsausschuss (Wi) und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (U) 

empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung nach Maßgabe folgender Änderungen 

zu fassen: 

1. Die Entschließung ist wie folgt zu fassen: 

‚Entschließung des Bundesrates zur 

Schaffung eines Rechtsrahmens für eine Wasserstoffwirtschaft

a) Der Bundesrat unterstützt die Bestandsaufnahme zur Regulierung von  

Wasserstoffnetzen durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-

kommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA). Die Bestandsaufnahme 

einschließlich des durchgeführten Konsultationsverfahrens bietet eine fach-

liche Grundlage für die Erarbeitung eines regulatorischen Rahmens für 

Wasserstoffnetze. Der Bundesrat regt an, erste maßgebliche Schritte zur 

Anpassung des Rechtsrahmens kurzfristig und noch in dieser Legislatur-

periode anzustoßen.
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b) Der Bundesrat ist dabei der Auffassung, dass im Hinblick auf das Klimaziel 

für 2050 die Wasserstoffnutzung letztlich gleichbedeutend mit der Verwen-

dung Grünen Wasserstoffs ist. Er ist gleichermaßen der Auffassung, dass 

auf dem Weg dahin ein Technologiehochlauf und ein Heimatmarkt ins-

besondere für Demonstrationsanlagen erforderlich ist, der bereits jetzt ent-

wickelt werden muss, ohne dass derzeit die entsprechenden Mengen  

Grünen Wasserstoffs zur Verfügung stehen. Ziel muss ein schnellstmög-

licher Transformationsprozess hin zur Dekarbonisierung sein. Wenn über-

gangsweise weiterhin auch Wasserstoff aus anderen Herstellungsprozessen 

eine Rolle spielt, so muss der größtmögliche Beitrag zur Dekarbonisierung 

stets im Blick behalten werden. Im Rahmen dieses Technologiehochlaufs 

muss zudem darauf geachtet werden, dass Lock-In-Effekte bei den notwen-

digen Investitionen vermieden werden. 

c) Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass aktuell aufgrund noch nicht aus-

reichender Wasserstofftransportinfrastruktur Elektrolyseuranlagen vielfach 

bedarfsnah errichtet werden und ist zugleich der Auffassung, dass langfris-

tig für die Bereitstellung Grünen Wasserstoffs der Frage der Verfügbarkeit 

zusätzlichen Stroms aus Erneuerbaren Energien zukünftig besonderes 

Gewicht zukommt. Gleichzeitig sind auch systemverträgliche Schnittstellen 

zwischen Energieinfrastrukturen und Wasserverfügbarkeit bedeutsam. Der 

Bundesrat betont, dass er mit dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft  

weder den bereits beschlossenen, noch den zukünftig notwendigen weiteren 

Stromnetzausbau in Frage stellt.

2. [Dabei ist anzustreben, dass der Betrieb von Elektrolyseuren systemdienlich 

erfolgt, um energetische Verluste und unnötigen Folge-Transportaufwand 

zu vermeiden.]
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d) Der Bundesrat erachtet die Umsetzung eines ambitionierten Rechtsrahmens 

für eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft für erforderlich. Die europäische 

Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren  

Quellen (RED II) bietet auf europäischer Ebene eine wichtige Grundlage. 

Der Bundesrat hält es weitergehend für erforderlich, dass das Umlagen-, 

Steuer- und Abgabensystem im Energiesektor einer grundsätzlichen Reform 

unterzogen und hierbei systematisch, sektorenkopplungsfreundlich, de-

karbonisierungsorientiert und technologieoffen fortentwickelt wird. Dazu 

gehört auch eine schrittweise Reduzierung der EEG-Umlage für Sektoren-

kopplungstechnologien, wie beispielsweise Wasserstoffelektrolyseanlagen. 

In eine solche grundsätzliche Reform sind auch die im Klimaschutz-

programm 2030 angekündigten, am 10. Juni 2020 vom Bundeskabinett mit 

der nationalen Wasserstoffstrategie beschlossenen und im aktuellen  

Referentenentwurf zur EEG-Novelle 2021 bekräftigten Bestrebungen der 

Bundesregierung einzuordnen, die Produktion von Grünem Wasserstoff von 

der EEG-Umlage zu befreien.  

3. [Der Bundesrat hält eine unverzügliche gesetzliche Umsetzung der Um-

lagebefreiung für erforderlich.]

Hierdurch kann – neben anderen erforderlichen und in der nationalen Was-

serstoffstrategie bereits angelegten Maßnahmen und Instrumenten – ein 

wirtschaftlicher Anreiz für die Erzeugung und Nutzung von Grünem Was-

serstoff rechtzeitig geschaffen werden. Die angestrebte Absenkung der 

EEG-Umlage für alle Stromverbraucher darf durch diese Maßnahme für 

den nichtprivilegierten Verbrauch nicht gefährdet werden und andere Sek-

torenkopplungstechnologien im Wettbewerb dürfen hierdurch nicht benach-

teiligt werden (Level-Playing-Field). 

e) Der Bundesrat fordert [die Bundesregierung auf], rechtzeitig die Voraus-

setzungen für die Realisierung von Vorhaben zur Erzeugung, zur Nutzung, 

zur Speicherung und zum Transport wie zum Import von Wasserstoff zu 

schaffen. Dies umfasst insbesondere eine Anpassung des Planungs- und 

Genehmigungsrechts sowie die weitergehende Einbeziehung von Wasser-
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stoffinfrastruktur in die Bedarfsplanung. Auf diese Weise kann die Grün-

gasvariante des Netzentwicklungsplanes Gas 2020 bis 2030 grundsätzlich 

nach Maßgabe einer fachlichen Bedarfsprüfung durch die BNetzA bestäti-

gungsfähig werden. Nur so werden die mit der nationalen Wasserstoff-

strategie verankerten Ausbauziele für Wasserstoffinfrastruktur erreichbar. 

Auf diese Weise kann auch die werterhaltende Nutzung bestehender 

Gasinfrastruktur – beispielsweise im Rahmen freiwerdender Leitungen 

durch die L-H-Gasumstellung – zum Transport von Wasserstoff ermöglicht 

werden. Zu diesem Zweck könnte Wasserstoff technologieneutral in den 

Anwendungsbereich des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgenom-

men werden. Zugleich bedarf es einer wirksamen und wegen des marktlich 

organisierten internationalen Austauschs leitungsgebundener Energieträger 

europäisch abgestimmten Regelung und Zertifizierung zur Berücksichti-

gung der einhergehenden CO2-Minderung des jeweiligen Erzeugungspfa-

des. 

f) Der Bundesrat stellt fest, dass zur Gewährleistung einer künftigen Versor-

gung mit Wasserstoff in Deutschland insbesondere auch den vorhandenen 

und in Richtung Wasserstoffaufnahme weiterzuentwickelnden Gas-

speichern eine besondere Bedeutung zukommt. Die Bundesregierung wird 

daher dazu aufgefordert, dies bei der Umsetzung der nationalen Wasser-

stoffstrategie adäquat zu berücksichtigen.

g) Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass für bestehende Wasserstoff-

leitungen insbesondere im industriellen Bereich – beispielsweise als  

industrielle Verteilnetze – eine allen Interessen angemessene Regelung  

geschaffen wird.  

h) Der Bundesrat legt Wert auf die Feststellung, dass er sich der Heraus-

forderung bewusst ist, den regulatorischen Rahmen parallel auf nationaler 

und europäischer Ebene synchron und zügig zu entwickeln. Supranationaler 

Handel mit und der Transport von zukünftigen (erneuerbaren) Gasquali-

täten erfordert harmonisierte Standards für die Produktqualitäten, die Zerti-

fizierung beziehungsweise Herkunftsnachweise sowie technische  

Normungsanforderungen. Nur so wird es möglich sein, letztlich die erfor-

derlichen Mengen an Grünem Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Erste 

nationale Schritte zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und nach-
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haltigen Wasserstoffwirtschaft sind daher nicht nur für die nationale Ziel-

erreichung wichtig, sondern auch erforderlich, um mit diesen ersten prak-

tischen Erfahrungen Einfluss auf die zu schaffenden europäischen  

Standards zu nehmen.

i) Zur Schaffung eines europäischen Marktes für Grünen Wasserstoff und  

daraus hergestellter Folgeprodukte ist eine eindeutige Klassifizierung 

beziehungsweise Zertifizierung von Grünem Wasserstoff sowie eine wir-

kungsvolle Anrechnung von CO2-Vermeidungsfaktoren für das Inverkehr-

bringen von grünen Folgeprodukten, beispielsweise grünem Methanol, auf 

europäischer Ebene erforderlich. Der Bundesrat fordert daher entsprechen-

de Anpassungen des europäischen Rechtsrahmens.

j) Grüner Wasserstoff ist für die Produktion strombasierter Kraftstoffe für den 

Verkehrssektor unerlässlich, insbesondere für die Luftfahrt und die Schiff-

fahrt. „Grünes“ Kerosin, unter anderem mittels Wasserstoff hergestellt, der 

aus regenerativen Energien gewonnen wurde, ist wesentlicher Antriebsstoff 

für die Luftfahrt der Zukunft. Zur Vermeidung von erheblichen Wett-

bewerbsnachteilen für die deutsche Luftverkehrswirtschaft ist bei Über-

legungen zur Festlegung einer Beimischungsquote für alternative Kraft-

stoffe jedoch primär eine europäische oder internationale Lösung anzustre-

ben. Für den Fall einer nationalen Lösung einer Beimischungsquote sind 

Schutzmechanismen erforderlich, die eine Schlechterstellung deutscher 

Unternehmen vermeiden. Es ist zu prüfen, ob neben einer Beimischungs-

quote auch andere Markt- und Einführungsmodelle zielführend eingeführt 

werden können.ʻ
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4. Zu Buchstabe … – neu –*

Dem Entschließungstext ist folgender Buchstabe anzufügen: 

„…) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass für das Erreichen der Ziele des  

Abkommens von Paris neben dem grünen Wasserstoff auch andere 

klimaneutrale Formen von Wasserstoff wie insbesondere der türkise 

Wasserstoff (das heißt Wasserstoff, der über die thermische Spaltung 

von Methan hergestellt wurde) eine große Bedeutung haben werden.“

Folgeänderung: 

In der Begründung ist in Absatz 1 Satz 4 wie folgt zu fassen: 

„Dies behindert oder verlangsamt viele Initiativen und Projekte und erschwert 

den Markthochlauf für grünen und türkisen Wasserstoff.“

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Nach Expertenmeinung werden die Erzeugungskapazitäten von grünem 
Wasserstoff in Deutschland nicht annähernd ausreichen, um den gestiegenen 
Bedarf durch die geplante Umstellung von Industrieprozessen und die Nutzung 
in Teilgebieten des Verkehrs (Luft- und Schifffahrt, Nutzfahrzeuge) zu decken.  

Daher müssen zusätzlich große Mengen an grünem Wasserstoff importiert 
werden, aber auch andere Formen einer klimaneutralen Erzeugung von  
Wasserstoff entwickelt und genutzt werden. Hierzu zählt die Methanpyrolyse, 
bei der aus Erdgas mittels Pyrolyse gasförmiger Wasserstoff und Kohlenstoff 
in fester Form erzeugt werden (sogenannter türkiser Wasserstoff). Der an-
fallende Kohlenstoff könnte zusätzlich stofflich genutzt werden. 

* Annahme ist auch bei Neufassung des Entschließungstextes möglich. 
Bei Annahme mit Ziffer 1 redaktionell anzupassen.

Wi



- 7 - Empfehlungen, 647/1/20 (neu)

B 

5. Der Finanzausschuss und 

der Verkehrsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung zu fassen. 


